
Aufnahmeantrag

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den

Förderverein der Löbtauer Mittelschule Dresden e.V.

Name, Vorname: 
__________________________________________________
Geburtsdatum: 
____________________________________________________
Straße: 
__________________________________________________________
PLZ, 
Wohnort:____________________________________________________
Tel. privat: ______________________ dienstl.: 
__________________________
Fax: ___________________________ E-Mail : 
__________________________

Für die Mitgliedschaften gelten die Satzung* und die Ordnungen des Vereins. Diese erkenne 
ich mit meiner Unterschrift an.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für vereinsinterne Zwecke 
verwendet.

Ort, Datum: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin

*Auszug aus der Satzung des Vereins:
§2

Vereinszweck, Gemeinnützigkeit

(1) Der Verein hat den Zweck, die Schule in ihren Bildungs- und Erziehungsaufgaben auf der Basis der Gemeinnützigkeit im Sinne der 
Gemeinnützigkeitsverordnung zu unterstützen. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.
Er ermöglicht durch Geld- und Sachspenden die Durchführung von Maßnahmen zum Nutzen der Schüler der 36. Mittelschule - auch 
solcher kultureller Art -die im Aufgabenbereich einer Mittelschule förderungswürdig sind sowie die Ergänzung der Ausstattung der 
Schule über die verfügbaren öffentlichen Mittel hinaus.

(2) Alle Leistungen des Vereins erfolgen freiwillig. Ein Rechtsanspruch auf sie besteht nicht. Die Mitglieder erhalten keine 
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins (es sei denn, es 
werden kulturelle Arbeitsgemeinschaften für die Schüler der 36. Mittelschule durchgeführt).
Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.

§3

Mitgliedschaft und Einkünfte

(1) Dem Verein können als Mitglieder angehören:



- Einzelpersonen,
- Firmen,
- Organisationen und
- Körperschaften.

Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Beitrittserklärung und deren Annahme durch den Vorstand erworben.
(4) Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 10,00 €. Jedem Mitglied bleibt es überlassen, einen seiner wirtschaftlichen Lage 

entsprechenden höheren Beitrag zu leisten. Der Jahresbeitrag ist bis zum 31.12. des laufenden Geschäftsjahres auf das Vereinskonto 
zu zahlen. Nach erfolgter Aufnahme ist der Jahresbeitrag innerhalb von 30 Tagen einzuzahlen.
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